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Abstract
Background: “Early Prevention” means the support of families with, or
expecting, an infant whose living situation is overstraining their capacity
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to cope. In 2009, the legislative assembly of Saxony-Anhalt passed a
Steffen Fleischer1law which calls for the constitution of “local networks for child

protection” in each of its cities and counties. There is some evidence,
however, that intersectoral cooperation between professionals of the
health care system and the social services is a rather big challenge.
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prevention and child protection as well as their active participation in
multi-professional and intersectoral networks of early prevention. This
study is part of a larger one, which also included other professionals of
the health care system.
Methods:Bymeans of an online survey, free-lancemidwives were asked
to respond to 12 sections of items referring to early prevention and
child protection, mostly offering a four-point Likert-scale.
Results: The subjective views of 42 midwives are presented. They were
familiar with the concept of “early prevention”, but indicated a lack of
knowledge pertaining to laws, data protection, regional support meas-
ures by institutions and professionals as well as local coordinators. They
affirmed various measures to facilitate their active participation in the
networks.
Conclusion: Recommendations regarding regular provision of informa-
tion, ongoing education, quality assurance, and future research are
derived from the data.

Keywords: early prevention, midwife, local networks, child protection,
intersectoral cooperation

Zusammenfassung
Hintergrund: Frühe Hilfen unterstützen (werdende) Mütter und Väter,
die in sehr belastenden Situationen leben. Im Jahr 2009 wurde in
Sachsen-Anhalt ein Kinderschutzgesetz verabschiedet, das den Aufbau
von „Lokalen Netzwerken Kinderschutz“ in Landkreisen und kreisfreien
Städten fordert. In der Literatur finden sich jedoch Hinweise, dass die
intersektorale Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsberufen und
Fachkräften des Sozialwesens eine Herausforderung darstellt.
Ziel: Die Befragung sollte sowohl Kenntnisse und Einstellungen der in
Sachsen-Anhalt freiberuflich tätigen Hebammen zu Frühen Hilfen und
Kinderschutz sowie ihre aktive Mitarbeit in den interdisziplinären
Netzwerken erfassen. Sie ist Teil einer größeren Studie, die darüber
hinaus weitere Akteure aus dem Gesundheitswesen befragte.
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Methodik: Mit einem Online-Fragebogen, welcher 12 Abschnitte mit
Items zu Frühen Hilfen und zum Kinderschutz beinhaltete, wurden
freiberuflich tätige Hebammen aus Sachsen-Anhalt befragt.
Ergebnisse: Die Sichtweisen von 42 Hebammen werden dargestellt.
Sie waren mit dem Konzept der Frühen Hilfen vertraut, brachten aber
einen Wissensmangel hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen, Daten-
schutz, regionalen Unterstützungsangeboten von Akteuren der Frühen
Hilfen und lokalen Koordinatoren zumAusdruck. Sie bekräftigten diverse
Maßnahmen zur Förderung ihrer Partizipation in den Netzwerken Früher
Hilfen.
Schlussfolgerung: Empfehlungen richten sich auf die Bereitstellung von
aktuellen Informationen sowie die Aus- und Fortbildung, Quali-
tätssicherung und zukünftige Forschung.

Schlüsselwörter: Frühe Hilfen, Hebamme, lokale Netzwerke,
Kinderschutz, intersektorale Kooperation

Hintergrund
In ihrer originären Hebammenarbeit [10] suchen
freiberuflich tätige Hebammen schwangere Frauen sowie
Wöchnerinnen und derenNeugeborenen niedrigschwellig
in ihrem Wohnbereich auf und beraten und betreuen sie
auchwährend Schwangerschaft, Geburt undWochenbett.
Sie erhalten ihren Auftrag zur Leistungserbringung durch
die Frau selbst und sind nach § 203 StGB und ihren
Landesberufsverordnungen an die berufliche Schweige-
pflicht gebunden, die das Vertrauen zwischen Hebamme
und Klientin fördert und schützt. Die psychosoziale
Begleitung stellt nach Aussage des Deutschen
Hebammenverbandes [7] eine Kernaufgabe der origi-
nären Hebammenhilfe dar, die sie auch bei Familien und
Lebensgemeinschaften (siehe Anmerkung 2) wahrneh-
men, die sich in schwierigen oder überfordernden Lebens-
situationen befinden. Damit erfüllen Hebammen einen
zentralen Anspruch von Frühen Hilfen.
Bundesweit werden seit 2012 im Rahmen der Bundesi-
nitiative Frühe Hilfen der Aufbau der regionalen
Netzwerke Frühe Hilfen und der Einsatz von Familienheb-
ammen gefördert [17][18][23]. Rechtlich basiert die
Initiative auf demGesetz zur Kooperation und Information
im Kinderschutz [11].
Unter "Frühe Hilfen" sind freiwillige alltagspraktische
sowie fachliche Unterstützungsangebote für psychosozial
belastete Familien und Lebensgemeinschaften zu verste-
hen, die niedrigschwellige Zugänge ermöglichen. Sie
haben dasWohl, verbesserte Entwicklungsmöglichkeiten
und die soziale Teilhabe von Kindern ab der Schwanger-
schaft bis zum dritten Lebensjahr der Kinder zum Ziel.
Frühe Hilfen stärken die Ressourcen, das Selbsthil-
fepotential sowie die elterliche Versorgungs- und Erzie-
hungsfähigkeit von psychosozial belasteten Familien und
Lebensgemeinschaften (s. Anmerkung 1) [24].
Zu den Akteuren der regionalen Netzwerke Frühe Hilfen
zählen qualifizierte Personen aus dem Gesund-
heitssystem und dem Sozialwesen, die Familien in Pro-
blemlagen Unterstützung in unterschiedlicher primär-
und sekundärpräventiver Form anbieten. Neben Famili-
enhebammen und Mitarbeiter/innen der Beratungsstel-

len, Mutter-Kind-Heime, Einrichtungen für Frühförderung,
Sozialpädiatrischen Zentren und Gesundheitsämter
kommen zunehmend auch Kliniken, niedergelassene
Ärztinnen und Ärzte aller Fachrichtungen, Therapieberufe
sowie freiberufliche Hebammen in den Fokus der gesund-
heitspolitischen und wissenschaftlichen Diskussion, da
sie "Gatekeeper", d.h. erste Ansprechpartner für Familien
und Lebensgemeinschaften, sind.
Bei der Recherche in wissenschaftlichen Datenbanken
können – neben den Veröffentlichungen des NZFH – nur
wenige empirische Arbeiten zu "Hebammen" und "Frühen
Hilfen" gefunden werden. Die Erhebungen des NZFH zu
Kooperationspartnern der Jugend- undGesundheitsämter
stellen fest, dass eine interdisziplinäre und transsektorale
Zusammenarbeit der Unterstützungssysteme, d.h. eine
in der Praxis gelebte Verzahnung der Kinder- und Jugend-
hilfe mit dem Gesundheitswesen, bundesweit noch nicht
umgesetzt ist [19][20]. Eine bessere Integration von
freiberuflichenHebammenals "niedrigschwellige Zugangs-
wege für Familien" fordern auch Künster et al. [12] auf-
grund ihrer sozialen Netzwerkanalyse im Rahmen des
Modellprojekts „Guter Start ins Kinderleben". In einem
anderenModellprojekt "Familienhebammen in Sachsen-
Anhalt" (FrühStart) decken die Erhebungen auf, dass
freiberufliche oder angestellte Hebammen psychosozial
belastete Familien und Lebensgemeinschaften am dritt-
häufigsten – neben Jugendamt und Beratungsstellen –
an Familienhebammen verwiesen [2]. Darüber hinaus
fehlen weiterführende empirische Erkenntnisse zur Rolle
von freiberuflich tätigen Hebammen im Netzwerk Frühe
Hilfen.
In Sachsen-Anhalt wurde ein Kinderschutzgesetz [8] ver-
abschiedet, das, unterstützt durch das im Ministerium
für Arbeit und Soziales (MS) eingerichtete „Zentrum Frühe
Hilfen für Familien“ (§5), den Aufbau der „Lokalen Netz-
werke Kinderschutz“ (§3) in Landkreisen und kreisfreien
Städten zum Ziel hat [16]. Dabei wurde unter anderen
auch die Hebammen-Berufsverordnung erweitert, die alle
Hebammen – also nicht nur Familienhebammen – dazu
anhält, bei einer möglichen Kindeswohlgefährdung
(s. Anmerkung 2) auf die Inanspruchnahme notwendiger
Schutz- und Unterstützungsmaßnahmen gegenüber den
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Eltern hinzuwirken, wobei sie insbesondere mit Einrich-
tungen und Diensten der öffentlichen und freien Jugend-
hilfe und demöffentlichenGesundheitsdienst zusammen-
arbeiten sollen [9].
Bei einer Befragung aller 14 Jugendämter des Landes
Sachsen-Anhalt im Jahr 2011 waren die „Lokalen Netz-
werke Kinderschutz“ strukturell bereits eingerichtet, al-
lerdings waren Hebammen – anders als Familienhebam-
men – noch nicht in dem gewünschten Umfang eingebun-
den [16].
Nicht nur regional, sondern auch bundesweit fehlten bis
dato empirische Erkenntnisse darüber, wie viele Familien
sich in der Betreuung von freiberuflichen Hebammen
befinden, die aufgrund ihrer psychosozial belastenden
Lebenssituation von weiterführenden Hilfen profitieren
könnten. Darüber hinaus lagen – bundesweit und für
Sachsen-Anhalt – keine Forschungsarbeiten dazu vor,
wie freiberufliche Hebammen mit anderen regionalen
Akteuren zusammenarbeiten und welche Kenntnisse,
Einstellungen und Bedürfnisse sie hinsichtlich einer akti-
ven Partizipation im interdisziplinären/-sektoralen Netz-
werk Frühe Hilfen haben.

Ziel/Fragestellungen
Aufgrund der benanntenmangelndenKenntnisse vergab
das Ministerium für Arbeit und Soziales Sachsen-Anhalt
2013 das Projekt, eine Erhebung der „Sichtweisen von
niedergelassenen Kinder-, Frauen- und Hausärzt/innen,
Psychotherapeut/innen und Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeut/innen sowie freiberuflich tätiger Hebam-
men auf ihre Zusammenarbeit in den lokalen/regionalen
Netzwerken der Frühen Hilfen“ durchzuführen. Als Teil
dieses Projekts wird hier die Befragung der Hebammen
vorgestellt. Ziel war zum einen, Kenntnisse der in Sach-
sen-Anhalt freiberuflich tätigen Hebammen zu Frühen
Hilfen und Kinderschutz näher kennen zu lernen. Zum
anderen interessierten ihre Einstellungen zum regionalen
Netzwerk Frühe Hilfen und einer aktiven Teilnahme und
Einbindung. Weiterhin sollten die aus ihrer Sicht erforder-
lichen strukturellen Voraussetzungen für eine aktive
Teilnahme in den Netzwerken Frühe Hilfen erfasst
werden.

Methodik
Die quantitative Querschnittsbefragung von freiberuflich
tätigen Hebammen im Land Sachsen-Anhalt erfolgte von
Mitte Oktober bis Ende November 2013. Da Familienheb-
ammen durch das Bundeskinderschutzgesetz [18] als
Akteure der Frühen Hilfen seit Beginn integriert sind,
wurden Datensätze von freiberuflich tätigen Hebammen,
die angaben, auch als Familienhebamme tätig zu sein,
nicht in dieser Auswertung berücksichtigt.

Erhebungsinstrument

Ein selbst erstellter Online-Fragebogen auf der Plattform
SoSci Survey [14] umfasste neben 5 personenbezogenen
Angaben insgesamt 12 Abschnitte mit jeweils mehreren
Aussagen (Items) zu den folgenden Themenbereichen:
Familien in Problemlagen, Frühe Hilfen, primär- und se-
kundärpräventive Angebote, Zusammenarbeit von Akteu-
ren im Netzwerk Frühe Hilfen, interdisziplinäre/-sektorale
Netzwerk-Treffen sowie Kindeswohlgefährdung und Kin-
derschutz. Diese orientierten sich in der Formulierung an
dem einzigen bekannten und zu dieser Thematik relevan-
ten Fragebogen, welcher in einer durch das NZFH geför-
derten Erhebung zur interdisziplinären Zusammenarbeit
eingesetzt, jedoch nicht veröffentlicht wurde [22] (persön-
licher Kontakt vermittelt über das NZFH).
Die geschlossenen Items waren überwiegend auf vierstu-
figen endpunktbenannten Intervallskalen von "Trifft
überhaupt nicht zu" bis " Trifft voll und ganz zu" anzukreu-
zen. Zusätzlich wurde die Antwortmöglichkeit "Ich weiß
nicht" angeboten. Bei offenen Items waren entweder
numerische Angaben (z.B. Anzahl von Familien in Problem-
lagen) oder Freitexte (Wünschen, Befürchtungen) einzu-
tragen.
Der erstellte Fragebogen wurde vorab in einem Pretest
von zwei freiberuflich tätigen Hebammen – neben 10
Personen aus anderen Professionsgruppen – auf Ver-
ständlichkeit der Fragebogen-Items und auf eventuell
fehlende, jedoch wichtige Aspekte geprüft. Als Konse-
quenz wurde ein Glossar zum Fragebogen erstellt, das
in der Online-Version über Pop-up-Fenster sowie in der
Papierversion vorgehalten wurde.

Ethische Aspekte

Die Hebammen wurden über ihre freiwillige Teilnahme,
die vertrauliche Behandlung der Daten (Pseudonymisie-
rung) und die Auswertung in Form aggregierter Daten in-
formiert. Die Absenderangaben wurden bei Eingang per
Post oder Fax von den Daten getrennt und vernichtet.
Die optionalen Kontaktinformationen für eine Verlosung
waren im Online-Fragebogen nicht mit den Daten ver-
knüpft undwurden unmittelbar nach Preisvergabewieder
gelöscht (siehe unten).

Zugang zur Zielgruppe

Auf der Basis der Studie zur Versorgungs- und Vergütungs-
situation in der außerklinischen Hebammenhilfe [1] ließ
sich für Sachsen-Anhalt eine Anzahl von etwa 480 aus-
schließlich oder teilweise freiberuflich tätigen Hebammen
schätzen. Der Anteil weiter qualifizierter Familienhebam-
men lag in Sachsen-Anhalt 2011 bei 10,7% [13].
Der Zugang zur Zielgruppe wurde über zwei größere Be-
rufsverbände realisiert, um zeitökonomisch einen hohen
Prozentsatz an freiberuflich tätigen Hebammen zu errei-
chen. Nach Absprachemit den zuständigen Vertreterinnen
erhielten 355Hebammen des Landeshebammenverban-
des Sachsen-Anhalt e.V. (LHV-SA) postalisch und 35 Mit-
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glieder des Bundes freiberuflicher Hebammen Deutsch-
lands e.V. (BfHD) per E-Mail eine Einladung mit Informa-
tion und URL zum Ausfüllen des Online-Fragebogens. Den
Mitgliedern des BfHD wurde zusätzlich angeboten, den
Fragebogen als Papierversion zu bestellen.

Rücklauf

Aus der Literatur [21] war bekannt, dass es unter ande-
rem aufgrund fehlender Vergütung von Vernetzungstätig-
keiten schwierig ist, die Gesundheitsberufe zur aktiven
Teilnahme in Frühen Hilfen zu motivieren. Da außerdem
der Rücklauf bei Online-Befragungen deutlich unter 50%
liegen kann [6], wurden folgende Maßnahmen ergriffen,
um eine möglichst hohe Teilnahme an der Befragung zu
erreichen [5] ([6] S. 223):
(a) eine dichte Konstruktion des Fragebogens mit einer
kurzen Ausfüllzeit von ca. 10 Minuten, um die zeitlichen
Ressourcen der Teilnehmenden zu schonen;
(b) eine frühzeitige Bekanntgabe der Befragung in zwei
Hebammenzeitschriften und über die Pressestelle der
Universität;
(c) eine postalische Nachfassaktion zur Erinnerung [3],
(d) eine Verlosung von zwei Geldpreisen in Höhe von 300
und 200 Euro.
Die versendeten Informations- und Erinnerungsschreiben
sowie der Rücklauf sind der Tabelle 1 zu entnehmen. Von
den 56 Teilnehmerinnenwurden 14 aufgrund ihrer Anga-
ben als Familienhebamme ausgeschlossen.

Tabelle 1: Postalisch und per E-Mail angeschriebene
Hebammen und Rücklauf

Analysemethoden

Alle standardisierten Items wurden quantitativ und de-
skriptiv mit Häufigkeiten (N), arithmetischem Mittelwert
(MW) und Standardabweichung (SD) ausgewertet. Bei
der Beantwortung der Intervallskalen bringt ein MW>2,5
bis 4,0 Zustimmung und ein MW von 1,0 bis <2,5 Vernei-
nung zumAusdruck. Die jeweilige Gesamtzahl der Antwor-
tenden, die pro Item variiert, wird jeweils ausgewiesen
(N). Die offen erfragten Wünsche und Befürchtungen
wurden in inhaltlich zusammengehörigen Themen zusam-
mengefasst.

Ergebnisse
Beschreibung der Stichprobe

Es nahmen 42 Hebammen teil, von welchen 23 als Frei-
beruflerinnen eine Einzelpraxis hatten (54,8%), 18 in
einer Praxisgemeinschaft arbeiteten (42,9%) und 9 zu-
sätzlich angestellt oder als freiberufliche Beleghebamme
in einer geburtshilflichen Abteilung tätig waren (21,4%).
Die meisten Teilnehmerinnen waren 40 bis 49 Jahre alt
(n=22; 52,4%), 13 waren jünger (31,0%) und 7 älter
(16,6%). 12 Hebammen hatten weniger als 10 Jahre
Berufserfahrung (28,6%), 6 hatten zwischen 10 und 19
Jahre (14,3%) und 24 Hebammen hatten 20 Jahre und
mehr Berufserfahrung (57,2%).
Die Hebammen vermittelten in der Praxis imDurchschnitt
3 Klientinnen oder Familien pro Monat (n=41) an andere
Akteure der FrühenHilfen. Nach Angaben von 41Hebam-
men könnten so viele, d.h. durchschnittlich ca. 22,0%
(SD: 23,3%) der von ihnen betreuten Klientinnen, von
anderen Akteuren der Frühen Hilfen profitieren.

Kenntnisse zu Frühen Hilfen, zumKinderschutz
und den Aktivitäten des interdisziplinären
Netzwerks Frühe Hilfen

39 teilnehmende Hebammen stimmten der Aussage re-
lativ stark zu, sich zu Frühen Hilfen fortgebildet zu haben,
und bestätigten überwiegend, Schutz- und Risikofaktoren
bei Familien zu kennen und zu erkennen (Tabelle 2).
Dagegen wurde die Aussage, sich zum Bundeskinder-
schutzgesetz (2012) fortgebildet zu haben, eher verneint.
Während lokale Angebote Früher Hilfen durchschnittlich
bei der Hälfte der Teilnehmerinnen bekannt waren und
hinsichtlich ihrer Brauchbarkeit für den eigenen Berufs-
alltag eingeschätzt werden konnten, war das Konzept der
Frühen Hilfen zur Unterstützung und Förderung der Bezie-
hungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden)
Müttern und Vätern bei den befragten Hebammen weni-
ger bekannt.
Sie waren mit den konkreten Hilfen für Familien in Pro-
blemlagen, die über die Kinder- und Jugendhilfe auf der
Grundlage des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) von den
Familien beansprucht werden können, eher nicht vertraut
und fühlten sich unsicher darin, in den Frühen Hilfen so-
wohl im Sinne der Familien als auch rechtlich vertretbar
mit der gesetzlichen Schweigepflicht umzugehen.
27Hebammen stimmten der Aussage zu, dass es Treffen
in ihrer Stadt oder Region gibt, die den Akteuren zur an-
onymen Fallberatung und Bedarfseinschätzung im Rah-
men der (präventiven) Frühen Hilfen dienen; 12 Hebam-
men kreuzten „ich weiß nicht“ an. Dagegen kannten 38
Hebammen die Koordinator/innen des jeweiligen lokalen
Netzwerks im Durchschnitt eher nicht. Hinsichtlich des
(interventiven) Kinderschutzes wusste etwa nur die
Hälfte der Hebammen, ob es in ihrer Stadt/Region eine
Indikatorenliste zur Erkennung vonKindeswohlgefährdung
(„ich weiß nicht“ = 23) und bei gewichtigen Anhaltspunk-
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Tabelle 2: Kenntnisse der befragten Hebammen zu Frühen Hilfen und zum Kinderschutz

ten dafür eine schriftliche Vereinbarungmit dem Jugend-
amt über das erforderliche Vorgehen gibt („ich weiß nicht“
= 21).
Die Hebammen bejahten die Aussagen in unterschiedli-
chemMaße, aktuellesWissen zur Erkennung von Kindes-
wohlgefährdung zu haben, in diesem Falle ihre Ansprech-
partner zu kennen und sich auf eine gut funktionierende
Zusammenarbeit mit dem Jugendamt verlassen zu kön-
nen. Sie wissen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung
eher nicht, welche Einschätzungen unbedingt dokumen-
tiert werden müssen und verfügen eher nicht über die
für sie notwendigen Kenntnisse zum Thema „rechtsme-
dizinische Beurteilung“ von klinischen Befunden.

Einstellungen zur Zusammenarbeit im
Netzwerk Frühe Hilfen

Die Hebammen sahen zunächst die Familienhebammen,
das Jugendamt und die Beratungsstellen in der Verant-
wortung für Familien in Problemlagen. 25 Hebammen
würden innerhalb des Gesundheitssystems zunächst

andere Hebammen als „helfende Instanz“ ansprechen.
In absteigender Häufigkeit nannten sie weitere Ansprech-
partner/innen, die der Tabelle 3 zu entnehmen sind.
In der Zusammenarbeit im Netzwerk Frühe Hilfen fanden
36 Hebammen eine telefonische Rückmeldung mit Ein-
verständnis der betroffenen Familie wichtig und waren
auch daran interessiert, ihre eigenen Erfahrungen mit
anderen beteiligten Berufsgruppen wertschätzend zu
diskutieren (Tabelle 4). Sie sahen die Fallkonferenz Frühe
Hilfen als eine gute Chance, wichtige Kompetenzen und
Handlungsstrategien zur Einschätzung von Familien in
Problemlagen zu erwerben („ich weiß nicht“=6). 31
Hebammen stimmten der Aussage eher zu, dass Hand-
lungsblockaden imBereich der Frühen Hilfen auf Interes-
sens- und Zielkonflikte der beteiligten Kooperationspart-
ner zurückzuführen sind („ich weiß nicht“=10).
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Tabelle 3: Akteure, die von den befragten Hebammen als mitverantwortlich für Familien mit Problemlagen betrachtet wurden
(Mehrfachnennungen)

Tabelle 4: Einstellungen der befragten Hebammen zum Netzwerk Frühe Hilfen

Strategien zur Einschätzung belastender
Problemlagen

Von 13 vorformulierten Strategien und Informationen,
die bei der Einschätzung der psychosozialen Belastung
von Familien hilfreich sein können, wurden amhäufigsten
eine umfassende Familienanamnese (75%), das zeitnahe
Wiedereinbestellen der Familie (55,6%) und das Hinzu-
ziehen einer zweiten Fachkraft nach dem4-Augen-Prinzip
(50%) benannt.

Notwendige strukturelle Voraussetzungen

Um aktiv im System der Frühen Hilfen mitwirken zu
können, bekräftigten die Hebammen insbesondere die
folgenden strukturellen Voraussetzungen (Tabelle 5):
aktuelle Kontaktdaten der Akteure und Informationen zu
Netzwerktreffen zu erhalten sowie eine gute Moderation

der jeweiligen Netzwerktreffen. Das Bedürfnis, verbindli-
che Auskünfte zu anderen Akteuren auch an die Familien
weitergeben zu können, fand sich auch in den Freitextan-
gaben. Dagegen erachteten die Befragten eine Aufwands-
entschädigung für die Netzwerktreffen als am wenigsten
wichtig.
Hebammen äußerten in frei formulierten Texten ihre
grundsätzliche Bereitschaft, eine Zusammenarbeit mit
unterschiedlichen Professionen einzugehen. Dadurch
erhoffen sie sich ein schnelleres, engmaschiges und
kollegiales Zusammenarbeiten, wünschen sich aber auch
eine gegenseitige Wertschätzung. Sie könnten sich auch
eine Unterstützung durch eine Ansprechpartnerin bzw.
einen Ansprechpartner vorstellen, die/der lokal und un-
abhängig vom Jugendamt arbeitet und unbürokratisch
hilft, weitere Akteure einzubeziehen.
Nicht zuletzt äußerten die Hebammen ihre Bedenken,
als aktive Akteurinnen der Frühen Hilfen einen höheren
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Tabelle 5: Rahmenbedingungen und Voraussetzungen, die für die interdisziplinäre bzw. -sektorale Zusammenarbeit im Netzwerk
Frühe Hilfen als eher wichtig (Mw>2,5) bzw. eher unwichtig (Mw<2,5) betrachtet wurden

Zeitaufwand für Schreibarbeit und Beratungen in Kauf
nehmen zu müssen. Darüber hinaus befürchten sie
emotionalen Druck von Ämtern auf die Familien, welcher
zur Ablehnung ihrer Unterstützung führen könnte.

Diskussion
Die Ergebnisse geben einen ersten Hinweis – in diesem
Fall in Sachsen-Anhalt – auf die Sichtweisen von freibe-
ruflich tätigen Hebammen auf Frühe Hilfen und ihre aktive
Beteiligung im interdisziplinären/-sektoralen Netzwerk
Frühe Hilfen.
Auf verschiedenen gesundheits- und sozialpolitischen
Ebenen besteht die Absicht, Hebammen als wichtige Ak-
teurinnen in den primär- und sekundärpräventiven „Loka-
len Netzwerken Kinderschutz“ zu integrieren [11][8]. Die
Hebammen selbst wollen wertschätzend auf Augenhöhe
mit anderen Professionen zusammenarbeiten. Jedoch
müssen sie sich auch selbst – basierend auf den dazu
erforderlichen Kenntnissen – als Akteurinnen der Frühen
Hilfen verstehen lernen und in den Netzwerken ihren
eigenen Stand finden.
Die Ergebnisse zeigen diesbezüglich einen Fortbildungs-
bedarf. Die Befragten brachtenWissenslücken zu Frühen
Hilfen, dem Bundeskinderschutzgesetz bzw. KKG [11]
sowie zur Kinder- und Jugendhilfe zum Ausdruck. Auf der
konkreten Ebene fehlten ihnen nicht nur Informationen
zum Umgang mit der gesetzlichen Schweigepflicht im
Kontext der Frühen Hilfen. Für eine aktive Mit- und Zu-
sammenarbeit im Netzwerk wussten sie aus subjektiver
Sicht zu wenig über lokale Angebote Früher Hilfen und
die Koordinator/innen vor Ort. Diese Kenntnisse könnten
sowohl die Kommunikation mit anderen Akteuren als
auch die Überwindung von negativen Einschätzungen
durch Netzwerkpartner begünstigen [26].
Das Konzept zur Unterstützung und Förderung der Bezie-
hungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden)

Müttern und Vätern ist von besonderer Relevanz in den
Frühen Hilfen und im Kinderschutz, da eine negative
Haltung gegenüber dem Kind und ein eingeschränktes
Fürsorgeverhalten zu empirisch belegten Risikofaktoren
einer Kindeswohlgefährdung zählen [15]. Andererseits
kann die Beziehungs- und Erziehungskompetenz von
(werdenden) Müttern und Vätern aktiv durch Professio-
nelle unterstützt und gefördert werden [25]. Wird davon
ausgegangen, dass es sich bei dieser Stichprobe um eine
hoch selektive und damit eher um an Frühen Hilfen inter-
essierten Hebammen handelte, trifft der Bedarf an Infor-
mationen und Kenntnissen möglicherweise umso mehr
für andere freiberuflich tätige Hebammen zu.
Aus der Perspektive des beruflichen Alltags und des
bestehenden Zeit- und Leistungsdrucks lässt sich die
Zustimmung der Befragten zu strukturellen unterstützen-
denMaßnahmen, wie die Verfügbarkeit aktueller Kontakt-
daten der Akteure, klare Informationen zuNetzwerktreffen
eine straffe Moderation der jeweiligen Netzwerktreffen,
gut nachvollziehen. Empfehlungen, die von den gewonne-
nen Erkenntnissen abzuleiten sind, beziehen sich nicht
nur auf gemeinsam geplante, multiprofessionelle und
interdisziplinäre Fortbildungen zu Frühen Hilfen und
Kinderschutz, einschließlich Datenschutzfragen, sondern
auch auf gemeinsame Strategien für eine wirkungsvolle
Zusammenarbeit im Alltag. Letztlich könnten konsentierte
Schritte zur Fehleranalyse (critical incident analysis) der
Kooperation in Frühen Hilfen dienen.
Diese Erhebung stellte methodisch eine besondere Her-
ausforderung dar, da mit einer geringen Rücklaufquote
zu rechnen war. Durch besondere Maßnahmen zur Erhö-
hung der Rücklaufquote konnten immerhin 10,8 % der
geschätzten Anzahl freiberuflich tätiger Hebammen in
Sachsen-Anhalt [1] erreicht werden. Allerdings stellt diese
Befragung damit weder eine Vollerhebung noch eine re-
präsentative dar, wodurch ihre Ergebnisse wenig belast-
bar sind.
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Eine weitere Einschränkung ist zum einen dieMöglichkeit,
dass eine Hebamme mit Zusatzausbildung zur Familien-
hebamme einbezogen wurde, welche dies nicht angege-
ben hatte und anderweitig nicht eindeutig auszuschließen
war. Zum anderen war der Fragebogen nicht ausschließ-
lich für Hebammen, sondern auch für andere Berufsgrup-
pen des Gesundheitssystems konzipiert. Daher wurden
auch Items aus einem Fragebogen zu interdisziplinären
Qualitätszirkeln zum Thema Frühe Hilfen mit aufgenom-
men [22]. Qualitätszirkel sind Hebammen oft nicht im
Detail und in der Praxis bekannt, haben sich aber als
anonymisierte Fallbesprechungen in der interdisziplinären
Zusammenarbeit bewährt ([26] S. 142).
Es ist damit zu rechnen, dass insbesondere diejenigen
Hebammen, die am Thema „Frühe Hilfen“ und multipro-
fessioneller Kooperation interessiert sind, an dieser Be-
fragung teilnahmen und die Stichprobe daher eine hoch
selektive Gruppe darstellt. Dies könnte auch erklären,
warum sie demErfordernis einer Aufwandsentschädigung
für Treffen zu Frühen Hilfen nicht überwiegend zustimm-
ten.
Diese Einschränkungen deuten auf die Notwendigkeit
weiterführender empirischer Arbeiten hin, um zunehmend
belastbarere Daten zur Rolle der freiberuflichen Hebam-
men in Frühen Hilfen und in den regionalen Netzwerken
Frühe Hilfen zu gewinnen.

Schlussfolgerung
Bestehende Wissenslücken sollten zumindest in Grund-
zügen bereits durch Aufnahme der Thematik „Frühe Hil-
fen“ in die Lehrcurricula einzelner Berufsgruppen ge-
schlossen werden. Darauf aufbauende, auf Zusammen-
arbeit ausgerichtete Fortbildungen wären eine günstige
Voraussetzung dafür, dass freiberuflich tätige Hebammen
niedrigschwellig präventive Angebote anderer Akteure an
Familien in Problemlagen vermitteln.
UmSchwierigkeiten und Potenziale insbesondere hinsicht-
lich der intersektoralen Zusammenarbeit zwischen Ju-
gendamt undBeratungsstellen einerseits und freiberuflich
tätigen Hebammen anderseits näher zu beleuchten, sind
weiterführende Untersuchungen ihrer Sichtweisen erfor-
derlich.

Anmerkungen
1. Im Text wird nur der Begriff „Familie“ verwendet, wobei
mit diesem Begriff alle Ausprägungen von Familienleben
und Lebensgemeinschaften gemeint sind.
2. Das SGB VIII spricht im § 8a von „Gefährdung des
Wohls eines Kindes“ und das KKG [11] von „Kindeswohl-
gefährdung“, worunter im AllgemeinenKindesvernachläs-
sigung" und "Kindesmisshandlung" zu verstehen sind.
Nähere Definitionen und Informationen finden sich unter:
http://www.fruehehilfen.de/fruehe-hilfen/forschung/
statistik-daten-und-fakten/.

Interessenkonflikte
Das Ministerium für Arbeit und Soziales Sachsen-Anhalt
begleitete das Projekt fachlich durch inhaltliche Anregun-
gen, hatte jedoch keinen Einfluss auf die methodische
Konstruktion des Erhebungsinstruments, dessen Verbrei-
tung und die wissenschaftliche Auswertung der Ergebnis-
se. Darüber hinaus besteht von Seiten der Autorinnen
und des Autors kein Interessenskonflikt.
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